
 

 
Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB 

 
 
Gezeichnetes Kapital 
 
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von 5.272.447 € ist in 5.272.447 auf den Namen 
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) eingeteilt, die jeweils die gleichen Rechte – insbe-
sondere gleiche Stimmrechte – gewähren. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stim-
me. Hiervon ausgenommen sind 112.832 von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen der 
Gesellschaft keine Rechte zustehen. Die mit den Aktien verbundenen Rechte und Pflichten ergeben sich 
im Einzelnen aus den Regelungen des Aktiengesetzes, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 
186 AktG. Unterschiedliche Aktiengattungen bestehen nicht. 
 
 
Beschränkungen hinsichtlich der Stimmrechte oder Übertragung von Aktien 
 
Beschränkungen, die Stimmrechte oder Übertragungen von Aktien betreffen können, sind dem Vorstand 
nicht bekannt.  
 
 
Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft von mehr als 10 Prozent der Stimmrechte 
 
Der Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2009 eine Beteiligung der Hubert Burda Digital GmbH, München, 
in Höhe von 25,1 Prozent der Stimmrechte bekannt. Zum 31. Dezember 2008 war Lars Hinrichs mittel-
bar und unmittelbar mit insgesamt 27,69 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte an der XING AG 
beteiligt. 
 
Weitere Informationen oder Mitteilungen nach §§ 21 f. WpHG seitens mittelbar und / oder unmittelbar 
mit mehr als 10 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte beteiligter Aktionäre liegen der Gesellschaft 
nicht vor. 
 
 
Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands / Satzungsänderungen 
 
Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richtet sich nach den §§ 84, 85 AktG sowie 
Ziffer 7 der Satzung in der Fassung vom 28. Mai 2009. Gemäß Ziffer 7 Abs. 1 der Satzung besteht der 
Vorstand aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglieder des 
Vorstands. Für die Bestellung und Abberufung einzelner oder sämtlicher Mitglieder des Vorstands sieht 
die Satzung keine Sonderregelungen vor. Die Bestellung und Abberufung liegt in der Zuständigkeit des 
Aufsichtsrats. 
 
Satzungsänderungen erfolgen nach den §§ 179, 133 AktG. Die Satzung hat nicht von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, weitere Erfordernisse für Satzungsänderungen aufzustellen. Die Beschlüsse der 
Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapi-
talmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapi-
tals gefasst. Der Aufsichtsrat ist gemäß Ziffern 5.3 bis 5.6 und 18 der Satzung in der aktuellen Fassung 
vom 28. Mai 2009 zu Satzungsänderungen ermächtigt, die nur die Fassung betreffen. 
 
 
Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien 
 
Die Befugnisse des Vorstands der Gesellschaft, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen, beruhen sämt-
lich auf entsprechenden Ermächtigungsbeschlüssen der Hauptversammlung, deren Inhalt nachfolgend 
dargestellt wird.  
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Genehmigtes Kapital 2006 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Oktober 
2011 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 1.855.777,00 € durch 
Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden bis zu Stück 1.855.777 Stückaktien gegen Bar- und / oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist 
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch 
insoweit auszuschließen, als dies erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen, Wandelschuld-
verschreibungen oder Optionsanleihen, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten in- oder aus-
ländischen Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einräumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich i.S.d. §§ 203 Abs. 1 und 
2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder – falls dieser Wert gerin-
ger ist – des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht überschrei-
ten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die auf Grund anderer Ermächtigungen in unmittel-
barer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ver-
äußert oder ausgegeben wurden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist im Falle von Kapitalerhöhungen ge-
gen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Beteiligun-
gen oder Wirtschaftsgütern, ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
 
Der Vorstand hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats von dieser ihm eingeräumten Ermächtigung im April 
2009 Gebrauch gemacht und das Grundkapital um 70.073 € durch die Ausgabe von 70.073 nennwert-
losen auf den Namen lautenden neuen Stückaktien erhöht. Nach der Kapitalerhöhung besteht das zuvor 
noch in Höhe von 1.925.850,00 € ausmachende Genehmigte Kapital 2006 nur noch in Höhe von 
1.855.777,00 €. 
 
 
Genehmigtes Kapital 2008 
 
Der Vorstand ist des Weiteren durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 ermächtigt 
worden, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. Mai 2013 durch einmalige 
oder mehrmalige Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden bis zu 675.000 Stückaktien gegen Bar- 
und / oder Sacheinlagen um bis zu 675.000,00 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2008). Den Aktionä-
ren ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: (i) um Spitzenbeträge auszugleichen; (ii) 
wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammen-
schlusses mit Unternehmen bzw. Teilen von Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unter-
nehmen, ausgegeben werden; (iii) wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden 
und der ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits bör-
sennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Der Bezugs-
rechtsauschluss kann in diesem Fall jedoch nur vorgenommen werden, wenn die Anzahl der auf diese 
Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl eigener Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, und der 
Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfüllung von 
Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten ent-
stehen können, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, sowie der Anzahl der Aktien, die aus dem genehmigten Kapital 
2006 unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10% des 
Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der 
Ausgabe überschreitet.  
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Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelhei-
ten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag 
festzulegen. 
 
Der Vorstand hat von dieser ihm eingeräumten Ermächtigung bisher keinen Gebrauch gemacht. 
 
 
Bedingtes Kapital I 2006 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3. November 
2006 um 288.822,00 € durch Ausgabe von bis zu Stück 288.822 auf den Namen lautenden nennwert-
losen Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2006). Das Bedingte Kapital I 2006 dient der Sicherung 
von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, das auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 3. November 2006 unter Berücksichtigung der Änderungen durch den Beschluss der 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. November 2006 und vom 28. Mai 2009 von der Gesell-
schaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2006 ausgegeben wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen aus dem vorgenannten Aktienoptionsplan ausgegeben 
wurden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Ge-
brauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien oder einen Bar-
ausgleich gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital I 2006 erfolgt zu dem gemäß Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 3. November zu Punkt 6 Buchstabe c) lit. e) zu 6 
der Tagesordnung unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 21. November zu Punkt 2 der Tagesordnung und Beschluss der Hauptversammlung 
vom 28. Mai 2009 zu Punkt 10 lit. a) Ziffer (3) der Tagesordnung festgelegten Ausübungspreis. Die neu-
en Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugs-
rechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst wor-
den ist, am Gewinn teil. 
 
Das bedingte Kapital I 2006 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 teilweise 
aufgehoben und betrug noch 200.822,00 €. Durch Ausgabe von 674 Stück Bezugsaktien im Juni 2009 
im Nennwert von 674,00 € hat sich das Grundkapital um 674,00 €erhöht. Das bedingte Kapital I 2006 
beträgt damit noch € 200.148,00. 
 
 
Bedingtes Kapital II 2006 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3. November 
2006 um insgesamt 1.540.680,00 € durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.540.680 neuen auf den 
Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2006). Das Bedingte Kapital II 2006 
dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten, 
die gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 3. November 2006 unter TOP 7 lit. a) 
durch die Gesellschaft oder durch Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 
vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Wandlungs- oder Optionsrechte 
von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllen. Die Aktien nehmen – sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen Haupt-
versammlung der Gesellschaft entstehen – vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. 
 
Von der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen hat die Gesellschaft 
bislang keinen Gebrauch gemacht.  
 
 
Bedingtes Kapital 2008 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 
um 231.348 € durch Ausgabe von bis zu Stück 231.348 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008). Das Bedingte Kapital 2008 dient der Sicherung von Bezugsrech-
ten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 
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21. Mai 2008 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2008 ausgegeben wurden. Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen aus dem vorgenannten 
Aktienoptionsplan ausgegeben wurden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf 
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene 
Aktien oder einen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2008 erfolgt 
zu dem gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 zu Punkt 7 lit. c) Ziffer (5) der Ta-
gesordnung unter Berücksichtigung der Änderungen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
28. Mai 2009 zu Punkt 10 lit. a) Ziffer (3) der Tagesordnung festgelegten Ausübungspreis.  
 
Die neuen Aktien nehmen – vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. 
Das bedingte Kapital 2008 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 teilweise 
aufgehoben und beträgt noch 129.137,00 €. 
 
 
Bedingtes Kapital 2009 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 
um bis zu 197.218,00 € durch Ausgabe von bis zu Stück 197.218 auf den Namen lautenden Stückak-
tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Das bedingte Kapital 2009 dient der Sicherung von Be-
zugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft 
vom 28. Mai 2009 von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 ausgegeben wurden. 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen aus dem vorgenannten 
Aktienoptionsplan ausgegeben wurden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf 
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene 
Aktien oder einen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2009 erfolgt 
zu dem gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 zu Punkt 11 lit. d) Ziffer (5) der 
Tagesordnung festgelegten Ausübungspreis. 
 
Die Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.  
 
Zum Stichtag 31. Dezember 2009 waren insgesamt 369.487 Stück Aktienoptionen aus den Aktienopti-
onsprogrammen 2006, 2008 und 2009 an Mitarbeiter, Führungskräfte und den Vorstand selbst ausge-
geben, die noch nicht verfallen sind oder bereits ausgeübt wurden.  
 
 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
 
Der Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 unter Aufhebung des vor-
herigen Beschlusses vom 21. Mai 2008 zum Erwerb eigener Aktien wie folgt ermächtigt: 
 
a) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 27. November 2010 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 Pro-
zent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwer-
ben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr 
als 10 Prozent des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in 
eigenen Aktien ausgenutzt werden. 
 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder 
mehrerer Zwecke, durch die Gesellschaft oder von ihr abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehende Unternehmen, oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft 
handelnde Dritte ausgeübt werden. 

 
b) Arten des Erwerbs 
 

Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) aufgrund eines an alle Aktionä-
re gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentli-
chen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen.  
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(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermit-
telten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten. 

 
(2) Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder 

aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten, dürfen 

 
- im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der gebotene Kaufpreis 

je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw. 
 
- im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-

kaufsangeboten die Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne (ohne 
Erwerbsnebenkosten) 

 
den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 
fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen Kaufangebots 
bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 
Prozent über- oder unterschreiten. 

 
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitt der 
Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der 
öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt.  

 
Sofern ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, kann es nur nach 
Quoten angenommen werden. Sofern im Fall einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht alle ange-
nommen werden, kann die Annahme der Angebote nur nach Quoten erfolgen. 
 
Eine bevorrechtigte Behandlung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück Aktien je Aktionär kann vorge-
sehen werden. 
 
Das an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Kaufangebot bzw. die an alle Aktionäre gerichtete öffentli-
che Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 
c) Verwendung der eigenen Aktien 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den fol-
genden Zwecken zu verwenden: 

 
(1) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren 
ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Erfolgt die Einziehung im ver-
einfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung 
ermächtigt.  
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(2) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder aufgrund eines Angebots an al-
le Aktionäre veräußert werden, wenn der bar zu zahlende Kaufpreis den Börsenpreis der im We-
sentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. 
Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Aktien darf zusammen mit der Anzahl der neuen Ak-
tien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, und der Anzahl der Aktien, die 
durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflich-
ten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen entstehen können, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegeben werden, 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten. 

 
(3) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere auch in Zusammenhang 

mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen.  

 
(4) Die Aktien können durch den Vorstand bzw. – soweit der Vorstand begünstigt ist – durch den 

Aufsichtsrat zur Bedienung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden, die 
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, ausgewählten Führungskräften, sonstigen Leistungs-
trägern und Mitarbeitern der Gesellschaft, sowie Geschäftsführungsmitgliedern, ausgewählten 
Führungskräften, sonstige Leistungsträgern und Mitarbeitern mit ihr verbundener Unternehmen 
im Sinne des § 15 Aktiengesetz 

 
- im Rahmen des Aktienoptionsplans 2006, zu dessen Auflage die Hauptversammlung vom 

3. November 2006 durch Beschluss zu Punkt 6 der Tagesordnung, zuletzt geändert durch Be-
schluss der Hauptversammlung vom 21. November 2006 zu Punkt 2 der Tagesordnung und, 
soweit die Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 dem Beschlussvorschlag zu nachfolgendem 
Punkt 10 der Tagesordnung zustimmt, ebenfalls geändert durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28. Mai 2009 zu Punkt 10 der Tagesordnung, ermächtigt hat, oder 

 
- im Rahmen des Aktienoptionsplans 2008, zu dessen Auflage die Hauptversammlung vom 21. 

Mai 2008 durch Beschluss zu Punkt 7 der Tagesordnung und, soweit die Hauptversammlung 
vom 28. Mai 2009 dem Beschlussvorschlag zu nachfolgendem Punkt 10 der Tagesordnung 
zustimmt, ebenfalls geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 zu 
Punkt 10 der Tagesordnung, ermächtigt hat, oder 

 
- soweit die Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 dem Beschlussvorschlag zu nachfolgendem 

Punkt 11 der Tagesordnung zustimmt, im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009, zu dessen 
Auflage die Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 durch Beschluss zu Punkt 11 der Tages-
ordnung ermächtigt hat, 

 
eingeräumt wurden oder noch eingeräumt werden. Die Eckpunkte der Aktienoptionspläne 2006 
und 2008 wurden in den Hauptversammlungen vom 3. und 21. November 2006 sowie vom 
21. Mai 2008 beschlossen. Auszüge aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlun-
gen vom 3. und 21. November 2006 sowie aus der am 11. April 2008 im elektronischen Bun-
desanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung der XING AG vom 21. Mai 
2008 mit den Beschlussfassungen zu den Aktienoptionsplänen 2006 und 2008 sind im An-
schluss an diese Tagesordnung abgedruckt. Da die Optionsbedingungen der Aktienoptionspläne 
2006 und 2008 durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 geändert werden 
sollen, ergeben sich weitere Einzelheiten auch aus dem Beschlussvorschlag zu nachfolgendem 
Punkt 10 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009. Die Eckpunkte des Ak-
tienoptionsplans 2009 sollen zu nachfolgendem Punkt 11 der Tagesordnung der Hauptver-
sammlung vom 28. Mai 2009 beschlossen werden. 

 
(5) Die Aktien können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit ihr 

verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 AktG stehen, mit einer Sperrfrist von nicht weni-
ger als zwei Jahren zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. Sie können auch 
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Mitgliedern der Geschäftsführung eines mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG mit einer Sperrfrist von nicht 
weniger als zwei Jahren zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. Soweit Mitglie-



7 
 

der des Vorstands der Gesellschaft begünstigt sind, obliegt die Auswahl der Begünstigten und die 
Bestimmung des Umfangs der ihnen jeweils zu gewährenden Aktien dem Aufsichtsrat. 

 
Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise, einzeln oder ge-
meinsam ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen unter (2) und (3) können auch durch abhängige oder 
in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf 
Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien wird 
ausgeschlossen, soweit sie gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter (2), (3), (4) und (5) verwen-
det werden. 
 
Hamburg, im März 2010 
 
 
Der Vorstand  


